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2. Kurzarbeitergeld vs. Rettungsschirm 

3. Gesetzliche Grundlagen des Rettungsschirms

4. Umfang der Ausgleichszahlung 
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7. Derzeitige Handlungsempfehlungen



1. Entwicklung der Corona-Krise

28.01.2020: erste laborbestätigte Infektion in Deutschland („Webasto-Fall“ in Gauting)

29.02.2020: 57 bestätigte Infektionen; in der darauffolgenden Woche 795 Infektionen

13.03.2020: Bundeskanzlerin Merkel appelliert: 

„alle nicht notwendigen Veranstaltungen abzusagen und auf Sozialkontakte zu 
verzichten“

13.03.2020: Bayern schließt Schulen und Kitas

13.03.2020: Bundestag stimmt für Änderungen beim Kurzarbeitergeld; 

„Gesetz zur befristeten krisenbedingten Verbesserung der Regelungen für das Kurzarbeitergeld“

Ermächtigungsgrundlage für Bundesregierung 

16.03.2020 4.838 bestätige Fälle; 12 Todesfälle

17.03.2020 RKI schätzt die Gesundheitsgefährdung als „hoch“ ein;

Belastung des Gesundheitswesen als „sehr hoch“

20.03.2020 Bayern erlässt „Vorläufige Ausgangsbeschränkung“

Bis dato: Weitgehende Einschränkung des öffentlichen Lebens und der Wirtschaft



1. Entwicklung der Corona-Krise

23.03.2020: Bundesregierung erleichtert Zugang zum Kurzarbeitergeld (Kug); 

insb. Kurzarbeit möglich, wenn mindestens 10 % der Beschäftigten vom Arbeitsausfall 

betroffen sind; bisher bei 30 %

24.03.2020: Bundesrat stimmt Gesetzespaketen zur Unterstützung des Gesundheitswesens bei der 

Bewältigung der Corona-Epidemie zu (sog. Schutzschirm); Minister Spahn:

„Zusammen gegen Corona - volle Unterstützung für unser Gesundheitswesen 

und die Pflege“ 

27.03.2020: 470.000 Betriebe in Kurzarbeit

09.04.2020: 650.000 Betriebe in Kurzarbeit

23.04.2020: Spitzen von CDU, CSU und SPD einigen sich auf Erhöhung des Kug

Gestaffelt nach der Bezugsdauer auf bis zu 80 % und für Eltern auf bis zu 87 %

Bisher:  60 % bis 67 % 



2. Kurzarbeitergeld vs. Rettungsschirm 

• Seit vergangener Woche (25.04.2020) erste Meldungen, dass Vertragsärzte und Klinken, 

die Rettungsschirm in Anspruch nehmen, kein Kurzarbeitergeld erhalten

• https://www.aerztezeitung.de/Wirtschaft/Kurzarbeit-und-Rettungsschirm-das-geht-nicht-408931.html

(abgerufen 28.04.2020)

• https://www.kbv.de/html/1150_45880.php (abgerufen 28.04.2020)

• Es zeigte sich: Am 15.04.2020 interne Weisung Bundesagentur für Arbeit: Vertragsärzte 

und Kliniken, die Mittel aus Krankenhausentlastungsgesetz (Rettungsschirm) beziehen, 

erhalten kein Kug; ggf. Widerruf bereits genehmigter Anträge auf Kug

• Begründung Weisung: Rettungsschirm = Art Betriebsausfallversicherung; daneben kein 

Raum für Kug

https://www.aerztezeitung.de/Wirtschaft/Kurzarbeit-und-Rettungsschirm-das-geht-nicht-408931.html
https://www.kbv.de/html/1150_45880.php


3. Gesetzliche Grundlagen des Rettungsschirms

§ 87a SGB V

(3b) Mindert sich das Gesamthonorar eines vertragsärztlichen Leistungserbringers um 

mehr als 10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal und ist diese Honorarminderung in 

einem Fallzahlrückgang in Folge einer Pandemie, Epidemie, Endemie, Naturkatastrophe 

oder eines anderen Großschadensereignisses begründet, kann die Kassenärztliche 

Vereinigung eine befristete Ausgleichszahlung an den vertragsärztlichen Leistungserbringer 

leisten. Die Ausgleichszahlung ist beschränkt auf Leistungen, die gemäß Absatz 3 Satz 5 

und 6 außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung vergütet 

werden. Die Ausgleichszahlung ist in der Höhe zu mindern, in der der vertragsärztliche 

Leistungserbringer Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz oder finanzielle 

Hilfen aufgrund anderer Anspruchsgrundlagen erhält. Die Aufwendungen für die 

Ausgleichszahlungen sind der Kassenärztlichen Vereinigung durch die Krankenkassen 

zeitnah zu erstatten. Die Kassenärztliche Vereinigung hat den Krankenkassen die zur 

Erstattung notwendigen Daten zur Verfügung zu stellen.



3. Gesetzliche Grundlagen des Rettungsschirms

§ 87b SGB V

(2a) Mindert sich in Folge einer Pandemie, Epidemie, Endemie, Naturkatastrophe oder 

eines anderen Großschadensereignisses die Fallzahl in einem die Fortführung der 

Arztpraxis gefährdenden Umfang, hat die Kassenärztliche Vereinigung im Benehmen mit 

den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen im Verteilungsmaßstab 

zeitnah geeignete Regelungen zur Fortführung der vertragsärztlichen Tätigkeit des 

Leistungserbringers vorzusehen.



3. Gesetzliche Grundlagen

Gesetzesbegründungen *

Mit der Regelung in § 87a Absatz 3b wird das Ziel verfolgt, vertragsärztliche Leistungserbringer 
vor einer zu hohen Umsatzminderung bei der Abrechnung extrabudgetärer vertragsärztlicher 
Leistungen zu schützen. Voraussetzung ist, dass die Minderung mehr als 10 Prozent des 
Gesamthonorars des Vorjahresquartals ausmacht (im Durchschnitt entspricht dies einem 
Betrag in Höhe von rund 5.600 Euro im Quartal) und in einem Fallzahlrückgang aufgrund einer 
geringeren Patienteninanspruchnahme in Folge einer Pandemie, Epidemie, Endemie, 
Naturkatastrophe oder eines anderen Großschadensereignisses begründet ist. Die 
Ausgleichszahlung ist zu mindern, soweit der vertragsärztliche Leistungserbringer 
Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz oder finanzielle Hilfen aufgrund anderer 
Anspruchsgrundlagen (zum Beispiel kurzfristige Liquiditätshilfen für freie Berufe durch 
Kreditinstitute) erhält. Im Zusammenhang mit der Regelung in § 87b Absatz 2a wird durch die 
Ausgleichsregelung gewährleistet, dass die Fortführung der Arztpraxis auch im Falle einer 
Pandemie, Epidemie, Endemie, Naturkatastrophe oder eines anderen Großschadensereignisses 
bei Fallzahlrückgängen durch eine reduzierte Patienteninanspruchnahme gesichert ist. Die an 
vertragsärztliche Leistungserbringer geleisteten Ausgleichszahlungen sind der Kassenärztlichen 
Vereinigung von den Krankenkassen zeitnah zu erstatten. Die Kassenärztliche Vereinigung hat 
den Krankenkassen hierzu alle notwendigen Daten zur Verfügung zu stellen. 

* Entwurf eines Gesetzes zum Ausgleich COVID-19 bedingter finanzieller Belastungen der Krankenhäuser und weiterer Gesundheitseinrichtungen 
(COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz) (BT-Drucksache 19/18112 vom 24.03.2020, Seite 32)



• Die Ausgleichszahlung nach § 87a Abs. 3b SGB V stellt ausschließlich auf das 

vertragsärztliche Honorar ab

• Honorarminderungen bei Privatversicherten, IGeL-Leistungen bzw. Selbstbeteiligungen, 

ggf. ambulanten oder stationären OPs u.ä. werden danach nicht ausgeglichen

• In vielen Praxen ist das Honorar der KV nur ein Teil der Gesamteinnahmen. Allein durch 

die auf das KV-Honorar begrenzte Ausgleichszahlung wird der Umsatzausfall in den 

allermeisten Praxen nicht kompensiert

• Die gesetzlichen Voraussetzungen für das Kurzarbeitergeld stellen nicht auf einen 

Umsatzausfall ab, sondern auf einen erheblichen Arbeitsausfall, der in den meisten 

Praxen aufgrund Ausbleibens der Patienten gegeben ist

4. Umfang der Ausgleichszahlung



5. Können Vertragsärzte auf Ausgleichszahlungen der KVen verzichten, wenn Kug höhere 

Kompensation bietet?

• Derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse

• Wortlaut § 87a Abs. 3b SGB V („kann“) und derzeitige Praxis der KVen sprechen dafür, 

dass dies vom betroffenen Vertragsarzt ausdrücklich beantragt werden muss

• Details bzw. untergesetzliche Ausführungsregelungen bleiben einer Verhandlung 

zwischen Ärzten, Krankenhäusern und gemeinsamer Selbstverwaltung der 

Krankenkassen noch vorbehalten

• Vermutlich daher Kug möglich, wenn auf Antragsstellung verzichtet wird



6. Was gilt für Vertragszahnärzte?

• Rettungsschirm nach § 87a SGB V gilt nicht für Vertragszahnärzte: 

Wortlaut § 87 a Abs. 1 letzter HS SGB V: „(…) dies gilt nicht für vertragszahnärztliche 

Leistungen“

• Aber: separater Rettungsschirm für Vertragszahnärzte in politischer Diskussion

• Vertragszahnärzte sollen zunächst 90 % der Vergütung des Jahres 2019 trotz kräftig 

gesunkener Patientenzahlen erhalten. Am Ende des Jahres können sie 30 % der zu viel 

gezahlten Summe behalten (MdB Dr. Schinnenburg, ZA/RA).

• Allerdings beziehen sich die 90 % i d. R. nur auf ca. die Hälfte der Einnahmen eines 

Vertragszahnarztes, da Leistungen im Bereich Zahnersatz oder Zuzahlungen der 

Patienten nicht erfasst werden (z.B. bei Füllungen)

• „Rettungsschirmchen“ (im Ergebnis werden von ½ der Einnahmeausfälle lediglich 30 % 

erstattet → Vertragszahnarzt trägt ca. 85 % der Einnahmeausfälle selbst)



6. Was gilt für Vertragszahnärzte?

• Keine Anrechnung von Kug (Bundesgesundheitsministerium)

→ Bundesgesundheitsministerium (CDU) geht wohl von berechtigter Einführung von 

Kug bei Zahnarztpraxen aus; offensichtlich Meinungsverschiedenheit zwischen 

Bundesministerium für Arbeit (SPD)

• Ob und inwieweit Rettungsschirm für Vertragszahnärzte überhaupt kommen wird, ist 

derzeit unklar. Einzelne KZVen (Hamburg, Rheinland-Pfalz) haben diesen bereits für ihre 

Mitglieder abgelehnt

• Zudem wird der Rettungsschirm aufgrund einer Intervention der SPD bereits auf 

bundespolitischer Ebene grundsätzlich in Frage gestellt

• Wohl in Bälde nicht mit Rettungsschirm für Vertragszahnärzte zu rechnen



7. Derzeitige Handlungsempfehlungen

• Ablehnung oder Widerruf des Antrags auf Kug: Prüfung und Diskussion Einlegung von 

Rechtsmitteln

• Vor dem Hintergrund des bestehenden Restrisikos möglichst Kurzarbeit zurückfahren 

oder beenden, soweit möglich

• Keine bewusste Drosselung der Sprechstundenzeiten, wenn Patientenaufkommen 

wieder steigt

• Hygienemaßnahmen und –konzepte (Abstand, Desinfektion) erarbeiten und 

implementieren, um Behandlungskapazität zu optimieren

• operativ tätige Ärzte sollten mit den Kliniken einen Fahrplan erarbeiten, wie der OP-

Betrieb wieder aufgenommen werden kann: Jens Spahn: Krankenhäuser sollen ab 

Anfang Mai schrittweise „in einen Regelbetrieb“ zurückkehren“



Wir freuen uns über Ihre positive Bewertung!

Folgen Sie uns bei

Dr.Schauer TV beratenundsteuern

Offene Fragen ???

Nun gerne im Chat

Hier finden Sie alle wichtigen Infos:

www.dr-schauer.de Covid-19: aktuelle Sonderinfos

Newsletter Dr. Schauer PartGmbB:

Registrierung auf unserer Homepage oder E-Mail an marketing@dr-schauer.de

http://www.dr-schauer.de/
mailto:marketing@dr-schauer.de


Wir freuen uns über Ihre Bewertung auf Google

QR-Code scannen oder diesem Link folgen:

Zur Bewertung

https://supple.live/tsgj
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